
 
 
                                                                                                               

                                                                                                                       
 
 
 
Zu Ziff. 4.1 des KMU-Antrages vom ______________________________ 
 
 
Investitionsgüterliste 
 
 
Hinweise: 

1. Die Gesamtsumme der hier aufgeführten Investitionen muss mit der Gesamtsummer der unter 4.1 
des Antrages übereinander stimmen 

2. Förderfähig sind Wirtschaftsgüter, die im Sach- und Anlagevermögen aktiviert werden  
3. Beträge sind netto anzugeben und auf volle 100,00 € zu runden 

 

 
Bezeichnung des Wirtschaftsgutes, der Leistung bzw. der 
Baumaßnahme lt. Kostenvoranschlag bzw. Kostenberechnung  
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Gesamtsumme:  
 


